
Neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) seit 

17.03.2016 in Kraft! 

 

 

Das „Erste Gesetz zur Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes“ ist am 17.03.2016 

in Kraft getreten. Eine Novellierung war notwendig geworden, da Unklarheiten und 

handwerkliche Schwächen im Gesetzestext in der Praxis zu unsachgemäßen 

Kurzbefristungen geführt hatten. In der Presseerklärung des BMBF vom 29.01.2016 

(https://www.bmbf.de/de/mehr-planbarkeit-fuer-den-wissenschaftlichen-nachwuchs-

2409.html) sind die wesentlichsten Neuregelungen der Novelle genannt. 

 

Zur Information verweisen wir auf nachfolgende Dokumente: 

 

WissZeitVG in der Fassung vom 11.03.2016 

(https://www.bmbf.de/files/WissZeitVG_idF_WissZeitVGAendG%281%29.pdf) 

 

Allgemeine Fragen und Antworten des BMBF zum WissZeitVG (Stand 17.03.2016) 

(https://www.bmbf.de/files/WissZeitVG-FAQ%281%29.pdf) 

 

Handreichung der DFG zur Novelle des WissZeitVG vom 11.03.2016 

(http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/allgemeine_informationen/info_wissenschaf

t_16_14/index.html) 

 
 


